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Stellungnahme des Bundes der Steuerzahler Hessen e.V. 
zu folgenden Gesetzentwürfen: 

 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD  
für ein Gesetz zur Stärkung der hessischen Kommunen und der Bürgerbeteili-
gung auf kommunaler Ebene (Drucks. 18/3006) 
 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 
für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 
(Drucks. 18/3116) 
 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE  
für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Landkreisordnung  
(Drucks. 18/3117) 
 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP  
für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer 
Gesetze (Drucks. 18/4031) 
 
hierzu: 
Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drucks. 18/4141) 
 
 
 
Vorbemerkungen: 
 
Mit den vorliegenden Gesetzentwürfen sollen eine Reihe von Einzelbestimmungen in 
den hessischen Kommunalgesetzen neu geregelt werden. Die Befristung der Hessi-
schen Gemeindeordnung und der Hessischen Landkreisordnung bis zum 31.12.2011 
sollte Anlass für eine umfassende Überprüfung der Regelungen der Kommunalge-
setze sein.  
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen beschränkt sich in seiner Stellungnahme auf die-
jenigen Aspekte der Gesetzentwürfe, die durch die satzungsgemäßen Aufgaben des 
Vereins abgedeckt sind. Darüber hinaus werden zusätzliche Punkte aufgegriffen, die 
aus unserer Sicht bei der Überarbeitung der Kommunalgesetze neu geregelt werden 
sollten. 
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Öffentliche Bekanntmachungen auch per Internet (§ 7 HGO) und 
E-Mail-Nutzung bei der Kommunikation innerhalb der Organe (§ 58 HGO) 
 
Nach dem Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und FDP sollen Kommunen künf-
tig für öffentliche Bekanntmachungen auch das Internet nutzen dürfen. Darüber hi-
naus sollen sie die Möglichkeit erhalten, bei der Kommunikation innerhalb der Ge-
meindeorgane E-Mails einzusetzen. 
 
Die Umsetzung dieser Vorschläge kann bei den Kommunen zu spürbaren Einspa-
rungen führen und wird daher vom Bund der Steuerzahler unterstützt. Die Nutzung 
des Internets ist inzwischen so weit verbreitet, dass durch entsprechende Bekannt-
machungen zudem eine größere Transparenz für die Bürger erreicht werden kann. 
 
 
 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (§ 8b HGO) 
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen setzt sich seit vielen Jahren für eine stärkere 
Bürgerbeteiligung durch eine Erleichterung von Volksbegehren und Volksentscheid 
auf Landesebene sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid auf kommunaler Ebe-
ne ein. Wir begrüßen deshalb, dass die Gesetzentwürfe der Fraktionen von CDU und 
FDP, der Fraktion der SPD sowie der Fraktion DIE LINKE (Drucks. 18/3116) eine 
Stärkung der demokratischen Mitwirkungsrechte der Bürger vorsehen. 
 
Die notwendige Anzahl der Unterzeichner eines Bürgerbegehrens soll in allen ge-
nannten Gesetzentwürfen gesenkt und nach Einwohnergrößenklasse gestaffelt wer-
den. Die Vorschläge von CDU/FDP und SPD sind identisch, während sich der Vor-
schlag der Fraktion DIE LINKE an den Regelungen in Bayern und Nordrhein-
Westfalen orientiert. Die beiden Modelle unterscheiden sich dahingehend, dass der 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE in den Größenklassen bis 100.000 Einwohner 
niedrigere Anforderungen vorsieht als die beiden anderen Gesetzentwürfe, während 
in den kreisfreien Städten (außer Frankfurt) die Anforderungen höher sind als bei 
CDU/FDP und SPD. Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler Hessen sind beide Mo-
delle oder auch eine Kompromisslösung denkbar. In jedem Fall sind alle genannten 
Vorschläge eine Verbesserung gegenüber dem derzeitigen Zustand. 
 
Bei der notwendigen Stimmenanzahl für die Annahme eines Bürgerentscheides sieht 
der Gesetzentwurf von CDU und FDP keine Veränderung vor. Die Gesetzentwürfe 
der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE sehen auch hier eine Senkung 
und Staffelung des Quorums nach dem Vorbild der Regelungen in Bayern vor. Da 
Bayern über langjährige positive Erfahrungen mit Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid verfügt, scheint auch hier eine Anpassung an die bayerischen Regelungen 
praktikabel und sinnvoll zu sein. 
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Änderung von Gemeindegrenzen (§ 16 HGO) 
 
Der Gesetzentwurf von CDU und FDP zielt darauf ab, den freiwilligen Zusammen-
schluss von Gemeinden und eine Beteiligung der betroffenen Bevölkerung daran zu 
erleichtern. Es soll den Gemeinden einerseits ermöglicht werden, ohne Landesge-
setz einen Zusammenschluss zu beschließen. Darüber hinaus sollen die Gemeinde-
vertretungen die Möglichkeit erhalten, selbst einen Bürgerentscheid in dieser Frage 
zu initiieren. 
 
Das Anliegen findet die volle Unterstützung des Bundes der Steuerzahler Hessen. 
Nach unserer Überzeugung können durch Gemeindezusammenschlüsse in vielen 
Fällen erhebliche Einsparpotentiale erschlossen werden. Doch eine Gebietsreform 
"von oben" dürfte nach den Erfahrungen der 70er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts politisch kaum durchsetzbar sein. Umso mehr sollte auf freiwillige Zusammen-
schlüsse von Kommunen hingewirkt werden.  
 
Nachdem der von der Kommunalpolitik eigentlich gewünschte Zusammenschluss der 
Städte Erbach und Michelstadt an Bürgerentscheiden gescheitert ist, erscheint es 
ratsam, bei Zusammenschlüssen eine frühzeitige und breite Bürgerbeteiligung mit 
einem anschließenden Bürgerentscheid anzustreben. Dies wird durch den Vorschlag 
von CDU und FDP ermöglicht. 
 
 
 
Verkleinerung der Kommunalparlamente (§ 38 HGO, § 25 HKO) 
 
Seit dem Jahr 2000 haben die hessischen Kommunalparlamente die Möglichkeit, mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit eine Verringerung der Zahl ihrer Mandate zu beschließen. Für 
eine Verkleinerung spricht, dass dadurch eine effizientere Arbeit der Parlamente 
möglich würde. Gleichzeitig wären Einsparungen bei den Entschädigungen der Man-
datsträger, den Fraktionszuschüssen und den Verwaltungskosten möglich. Die hes-
sischen Kommunalparlamente sind im Vergleich mit allen anderen Bundesländern 
ungewöhnlich groß. Hessen liegt fast in allen Größenklassen an der Spitze, in den 
großen Städten besonders deutlich. Dies ist eine Folge der im Zuge der Gebietsre-
form großzügig geänderten Mandatsstaffelung. 
 
Schon in der Anhörung zur damaligen Änderung von HGO und HKO äußerte der 
Bund der Steuerzahler Hessen die Befürchtung, dass das angestrebte Ziel der deut-
lichen Verringerung der Zahl der Sitze mit dieser Regelung nicht erreicht werden 
kann. Deshalb wurde eine gesetzliche Verkleinerung um mindestens 20 Prozent 
durch eine Änderung der Mandatsstaffelung in HGO und HKO gefordert. Die aktuel-
len Zahlen belegen unsere damaligen Befürchtungen. 
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Obwohl inzwischen 107 der 447 hessischen Kommunalparlamente (24 Prozent) mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit freiwillig ihre eigene Verkleinerung beschlossen haben, werden 
lediglich 638 Sitze (4,2 Prozent) eingespart. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
Kommunalparlamente bei der Verkleinerung nur einen begrenzten Spielraum haben 
und dieser auch bei Verkleinerungsbeschlüssen sehr häufig nicht voll ausgenutzt 
wird. Bei der Kommunalwahl am 27. März 2011 wurden statt der maximal möglichen 
15.107 Sitze 14.469 Mandate vergeben. 
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen vertritt weiterhin die Forderung nach einer ver-
bindlichen Reduzierung um mindestens 20 Prozent. Dazu müssten die Mandatsstaf-
felungen wie folgt geändert werden: 
 
Mandatsstaffelung in § 38 (1) HGO:  
Einwohnerzahl Zahl der Gemeindevertreter 
bis zu 3.000 11 
3.001 bis 5.000 15 
5.001 bis 10.000 19 
10.001 bis 25.000 25 
25.001 bis 50.000 35 
50.001 bis 100.000 47 
100.001 bis 250.000 57 
250.001 bis 500.000 65 
500.001 bis 1.000.000 73 
über 1.000.000 83 
 
Mandatsstaffelung in § 25 (1) HKO:  
Einwohnerzahl Zahl der Kreistagsabgeordneten
bis zu 100.000 41 
100.001 bis 150.000 49 
150.001 bis 200.000 57 
200.001 bis 300.000 65 
300.001 bis 400.000 69 
über 400.000 73 
 
 
 
(Wieder-)Einführung einer Obergrenze für die Zahl der hauptamtlichen Bei-
geordneten (§ 44 HGO, § 36 HKO) 
 
Bis zum Jahr 2010 sah § 36 HKO eine nach Einwohnerzahl gestaffelte Obergrenze 
für die Zahl der hauptamtlichen Beigeordneten in den Landkreisen vor. Der Bund der 
Steuerzahler Hessen forderte mehrfach, eine solche Regelung entsprechend auch in 
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die HGO zu übernehmen. Leider wurde stattdessen die Begrenzung in der HKO auf-
gehoben. 
 
Die langjährigen Erfahrungen in den Städten und Gemeinden zeigen, dass die Zahl 
der Beigeordneten häufig nicht nach dem Kriterium der Verwaltungslast festgelegt 
wird, sondern vielmehr der Parteiproporz eine entscheidende Rolle spielt. Ein ver-
bindlicher gesetzlicher Maßstab für die Zahl der hauptamtlichen Beigeordneten in 
den Kreisausschüssen und Gemeindevorständen erscheint somit sinnvoll, um die 
Gefahr unnötig hoher Kosten politischer Führung zu verringern. 
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen schlägt für die Zahl der hauptamtlichen Bei-
geordneten in den Städten und Gemeinden gestaffelte Obergrenzen vor. Diese soll-
ten in § 44 (2) HGO wie folgt eingefügt werden: 
 
(2) Beigeordnete sind ehrenamtlich tätig. In jeder Gemeinde sind mindestens zwei 
Beigeordnete zu bestellen. Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass eine höhere 
Zahl an Beigeordneten zu wählen ist und welche Beigeordnetenstellen hauptamtlich 
zu verwalten sind. Die Zahl der hauptamtlichen Beigeordneten darf die der ehrenamt-
lichen nicht übersteigen. Für die Zahl der hauptamtlichen Beigeordneten gelten 
folgende Obergrenzen: 
 
Einwohner Hauptamtliche 

Beigeordnete 
unter 20.000 keine 
20.000 bis unter 50.000 höchstens 1 
50.000 bis unter 100.000 höchstens 2 
100.000 bis unter 150.000 höchstens 3 
150.000 bis unter 250.000 höchstens 4 
250.000 bis unter 350.000 höchstens 5 
350.000 bis unter 500.000 höchstens 6 
über 500.000 höchstens 7 
 
Im Hinblick auf die Landkreise befürworten wir eine Rückkehr zu der Regelung, die 
bis 2010 galt. Die damalige Formulierung in § 36 (1) HKO lautete: "Der Kreisaus-
schuss besteht aus dem Landrat als Vorsitzendem, dem Ersten und weiteren 
ehrenamtlichen Beigeordneten. Die Hauptsatzung kann jedoch bestimmen, 
dass die Stellen von Kreisbeigeordneten hauptamtlich zu verwalten sind, und 
zwar in Landkreisen mit nicht mehr als 120.000 Einwohnern die Stelle eines 
Kreisbeigeordneten und in Landkreisen mit mehr als 120.000 Einwohnern die 
Stellen von zwei Kreisbeigeordneten…." 
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Ruhestand auf Antrag aus besonderen Gründen (§ 76a HGO, § 49a HKO) 
 
Der Gesetzentwurf von CDU und FDP sieht vor, dass Bürgermeister und Landräte, 
die sich des öffentlichen Vertrauens in ihre Amtsführung nicht mehr sicher sind, in 
der Gemeindevertretung bzw. im Kreistag die Vertrauensfrage stellen können. Bei 
einem Misstrauensvotum von mindestens zwei Dritteln der Mandatsträger soll der 
Wahlbeamte in den Ruhestand versetzt werden, sofern er eine beamtenrechtliche 
Versorgung erworben hat. 
 
Wenn Bürgermeister oder Landräte zurücktreten, verlieren sie ihre Versorgungsan-
sprüche. Bereits vor einigen Jahren wurde es den direkt gewählten Wahlbeamten 
ermöglicht, auch ohne erneutes Votum der Wähler vorzeitig in den Ruhestand ver-
setzt zu werden, sofern zuvor eine Abwahl mit Zwei-Drittel-Mehrheit im Kommunal-
parlament stattgefunden hat und der Wahlbeamte auf die Bürgerbefragung verzichtet 
hat. Dies sollte verhindern, dass direkt gewählte Wahlbeamte ihr Amt lediglich fort-
führen, um ihre Versorgungsansprüche nicht zu verlieren. Nun soll der direkt gewähl-
te Wahlbeamte zusätzlich eine Art Initiativrecht für seine Abwahl erhalten. 
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen geht davon aus, dass eine solche "Vertrauens-
frage" nur dann gestellt werden wird, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen dem 
Wahlbeamten und dem Kommunalparlament erheblich gestört ist, so dass eine kon-
stuktive Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Auch das Instrument der Abwahl 
wurde von den Kommunalparlamenten bisher zurückhaltend eingesetzt. Daher ha-
ben wir keine Einwände gegen die vorgeschlagene Änderung. 
 
 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze (§ 92 HGO) 
 
Auch nach der im Gesetzentwurf von CDU und FDP vorgeschlagenen Neufassung 
von § 92 HGO ist weiterhin eine Soll-Vorschrift zum Haushaltsausgleich vorgesehen. 
Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE (Drucks. 18/3116) sieht sogar eine er-
hebliche Aufweichung der bisherigen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich vor.  
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen spricht sich für strengere Regelungen zum 
Haushaltsausgleich aus. Die bisherige Soll-Vorschrift zum Haushaltsausgleich sollte 
durch folgende Muss-Vorschrift ersetzt werden: "Der Haushalt muss in jedem 
Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeg-
lichen sein." 
 
Die bisherigen Vorschriften haben nicht dazu geführt, dass die Haushalte der hessi-
schen Kommunen generell ausgeglichen sind. Häufig wurden defizitäre Haushalte 
beschlossen und darauf gehofft, dass der Haushaltsausgleich durch höhere Steuer-
einnahmen im laufenden Jahr doch noch erreicht werden kann. In der Folge ist das 
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Kassenkredit-Volumen der hessischen Kommunen deutlich höher als in Bundeslän-
dern mit Muss-Vorschrift. 
 
Die drei Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen haben die Muss-Vorschrift 
zum Haushaltsausgleich in ihren Gemeindeordnungen festgeschrieben. In Bayern 
lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der Anteil der Kassenkredite an 
den Gesamtschulden am 31.12.2010 bei 0,78 Prozent. In Sachsen bei 0,53 Prozent 
und in Thüringen bei 1,15 Prozent. Dagegen ist der Anteil in Hessen mit 9,53 Prozent 
auffällig hoch. Auch in anderen Bundesländern mit Soll-Vorschrift sind die Ergebnis-
se dramatisch. So in Nordrhein-Westfalen mit 16,48 Prozent, Rheinland-Pfalz mit 
15,65 Prozent und im Saarland mit 13,77 Prozent.  
 
Über § 52 HKO gelten die Regelungen des Sechsten Teils der Hessischen Gemein-
deordnung (Gemeindewirtschaft) entsprechend auch für die Landkreise. 
 
 
Wiedereinführung der Genehmigungspflicht für Kassenkredite (§ 105 HGO) 
 
Im Gesetzentwurf von CDU und FDP ist vorgesehen, in § 105 HGO die Genehmi-
gungspflicht für Kassenkredite wieder einzuführen. Der Änderungsantrag der Frakti-
on DIE LINKE sieht vor, diesen Passus aus dem Gesetzentwurf zu streichen. 
 
Die Entwicklung der Kassenkredite der hessischen Kommunen in den vergangenen 
Jahren und der Vergleich mit anderen Bundesländern zeigen eindeutig, dass die von 
CDU und FDP vorgeschlagene Änderung sinnvoll und notwendig ist. Das Ausmaß 
der Kassenkreditaufnahme belegt, dass diese nicht nur wegen kurzfristiger Zah-
lungsschwierigkeiten aufgenommen, sondern vielfach auch zweckwidrig zur Finan-
zierung laufender Ausgaben verwendet werden. 
 
Nach Auffassung des Bundes der Steuerzahler Hessen sollte deshalb über die vor-
gesehene Genehmigungspflicht hinaus ein Höchstbetrag in die HGO aufgenommen 
werden. Aus unserer Sicht sollten die Kassenkredite auf ein Fünftel der erwarteten 
Erträge begrenzt werden. 
 
Absatz 2 sollte folgenden Wortlaut erhalten: "Der in der Haushaltssatzung festge-
setzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Er 
darf ein Fünftel der erwarteten Erträge nicht übersteigen." 
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Jahresabschluss, konsolidierter Jahresabschluss, Gesamtabschluss  
(§ 114s HGO) 
 
Wegen einer Änderung der HGO im vergangenen Jahr müssen die Kommunen erst 
die auf den 31. Dezember 2015 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenfas-
sen. Der Bund der Steuerzahler Hessen hat sich in der damaligen Anhörung gegen 
diese erhebliche Fristverlängerung ausgesprochen.  
 
Erst die Zusammenfassung der Teilbilanzen ermöglicht einen vollständigen Überblick 
über Vermögen, Schulden und Ressourcenverbrauch einer Kommune. Da sowohl 
die Eigengesellschaften als auch die Eigenbetriebe bereits Jahresabschlüsse vorle-
gen, bedarf die Zusammenfassung aus unserer Sicht nicht noch weitere fünf Jahre. 
Es sollte daher ein ehrgeizigerer Zeitplan verfolgt werden.  
 
In § 114s Absatz 5 HGO sollte die Regelung wie folgt geändert werden: 
"Die Gemeinde hat erstmals die auf den 31. Dezember 2013 aufzustellenden Jah-
resabschlüsse zusammenzufassen." 
 
 
Wirtschaftliche Betätigung (§ 121 HGO) 
 
Die Änderungsvorschläge im Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE (Drucks. 
18/3116) in Bezug auf die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen verfolgen das 
Ziel, eine Ausweitung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen zu ermögli-
chen.  
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen hat sich in der Vergangenheit mehrfach in Anhö-
rungen zur wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen geäußert. Die Verankerung 
der Subsidiaritätsklausel und die klare Definition der Grenzen wirtschaftlicher Betäti-
gung der Kommunen im Jahr 2005 wurden von uns uneingeschränkt begrüßt. Die im 
Jahr 2008 in einem Gesetzentwurf der SPD-Fraktion beabsichtigte Vergrößerung der 
Handlungsspielräume der Kommunen wurde abgelehnt. Auch die aktuellen Vor-
schläge der Fraktion DIE LINKE führen aus unserer Sicht in die falsche Richtung.  
 
Eine Ausweitung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen beeinträchtigt priva-
te Betriebe, denen durch die kommunale Konkurrenz die Geschäfts- und Existenz-
grundlage entzogen würde. Andererseits würde den Steuerzahlern insofern Schaden 
zugefügt, als kommunale Betriebe oft nur durch offene oder verdeckte Zuschüsse im 
Konkurrenzkampf mit Privaten bestehen können. Deshalb sollte am Grundsatz fest-
gehalten werden, dass all das nicht Sache der Kommunen ist, was ebenso gut oder 
besser durch Private geleistet werden kann. 
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Beteiligung an Gesellschaften (§ 122 HGO) 
 
Die Änderungsvorschläge im Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE (Drucks. 
18/3116) verfolgen das Ziel, Ausgliederungen in privatrechtliche Gesellschaften er-
heblich zu erschweren. Bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben sollen Rechtsformen 
des öffentlichen Rechts (Eigenbetrieb, selbständiges Kommunalunternehmen) Vor-
rang vor Rechtsformen des privaten Rechts haben. 
 
Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler Hessen sollte eine Kommune in jedem Ein-
zelfall entscheiden, in welcher Rechtsform die Erfüllung einer kommunalen Aufgabe 
am besten und wirtschaftlichsten erfolgen kann. Ein Vorrang für Rechtsformen des 
öffentlichen Rechts kann zu einer ineffizienten Aufgabenerfüllung führen. Die Vor-
schläge der Fraktion DIE LINKE werden daher abgelehnt. 
 
 
Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 126a HGO) 
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen hat keine Einwände gegen die im Gesetzentwurf 
von CDU und FDP vorgesehene Einführung der Anstalt des öffentlichen Rechts nach 
dem Vorbild anderer Bundesländer. Dadurch wird der Entscheidungsspielraum der 
Kommunen bei der Wahl der geeigneten Rechtsform für die Erfüllung einer kommu-
nalen Aufgabe erweitert.  
 
Nach einigen Jahren sollten die Erfahrungen mit dieser in Hessen neuen Rechtsform 
überprüft werden. 
 
 
Kleinbetragsregelungen (§ 6 KAG, § 31 GemHVO) 
 
Nach einer Umfrage des Bundes der Steuerzahler Hessen gibt es bei vielen hessi-
schen Städten und Gemeinden eine Verunsicherung darüber, wie bei der Festset-
zung von Kleinbeträgen verfahren werden soll. 
 
Die bundesweit gültige Abgabenordnung (§ 156 AO) ermöglicht den Verzicht auf die 
Festsetzung bei Beträgen bis 10 Euro, die Kleinbetragsregelung des hessischen Ge-
setzes über kommunale Abgaben setzt die Grenze bei 2,50 Euro (§ 6 KAG) und die 
hessische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erlaubt in § 31 einen Verzicht 
bis zu einem Betrag von 20 Euro.  
 
Aus unserer Sicht sollte hier eine Angleichung vorgenommen werden. Da der Land-
tag sowohl das KAG als auch die GemHVO ändern kann, sollte eine Angleichung an 
die AO beschlossen und der Kleinbetrag hessenweit auf 10 Euro festgelegt werden. 
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Schuldenbremse für Kommunen 
 
Mit der Verankerung von Schuldenbremsen im Grundgesetz und in der Verfassung 
des Landes Hessen wurde festgeschrieben, dass die Haushalte in Bund und Län-
dern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Da die Kom-
munen Teil des Landes sind, wird auch eine kommunale Schuldenbremse unabding-
bar.  
 
Auch wenn die Gemeinden den kleinsten Teil zum deutschen Schuldenberg beitra-
gen, so ist hier gleichfalls eine bedenkliche Entwicklung zu beobachten. Die Summe 
der kommunalen Kreditmarktschulden erhöhte sich zwar nur moderat von 70,1 Mil-
liarden Euro im Dezember 1991 auf 79,1 Milliarden Euro im Dezember 2009, jedoch 
explodierte zeitgleich der kommunale Kassenkreditstand von 1,6 Milliarden Euro auf 
35,0 Milliarden Euro. Insgesamt betrachtet stiegen die Gemeindeschulden im Zeit-
raum von 1991 bis 2009 um rund 60 Prozent. Tendenziell ist für die kommenden 
Jahre eine weitere Zunahme zu befürchten. Entsprechend ist es ganz unabhängig 
von der strittigen juristischen Frage, ob eine kommunale Schuldenbremse mit der 
verfassungsrechtlich geschützten Selbstverwaltungsautonomie der Gemeinden ver-
einbar wäre, im Interesse der nachkommenden Generationen, dass die Gemeinden 
bei der Schuldenbremse mit einbezogen werden. 
 
Vorreiter in Sachen kommunaler Schuldenbremse ist das Saarland. So hat dieses 
Bundesland in Kooperation mit dem Städtetag ein Konzept erarbeitet, das sich im 
Dezember 2010 in einem Haushaltserlass niederschlug. In diesem wurde eine 
Schuldenbremse formuliert, die sich auf die Gesamtverschuldung der kommunalen 
Kernhaushalte bezieht, d.h. sowohl auf Investitions- als auch auf Kassenkredite. Ziel 
ist es, dass ab 2020 nahezu keine Nettokreditaufnahme mehr möglich ist.  
 
Der Bund der Steuerzahler Hessen schlägt vor, eine kommunale Schuldenbremse 
für Hessen einzuführen, die den Gemeinden ab 2020 ein grundsätzliches Nettokre-
ditaufnahmeverbot auferlegt. Diese kommunale Schuldenbremse sollte auch Gesell-
schaften und Eigenbetriebe umfassen, um eine Auslagerung der tatsächlichen Ver-
schuldung zu verhindern. Ausnahmen vom Verbot der Nettokreditaufnahme sollten 
nur bei besonderen Notlagen oder Umständen möglich sein (z.B. konjunkturell be-
dingtes Wegbrechen der Steuereinnahmen). Die Aufnahme von Kassenkrediten in 
begrenzter Höhe zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten sollte 
weiterhin möglich sein. 
 
 

Wiesbaden, 1. August 2011 
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 A.  Vorbemerkungen 

 

1. Allgemeines 

 

Meine Stellungnahme befasst sich wegen des knappen Zeitbudgets eines 

Freiberuflers vorrangig mit dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und 

der FDP. Ich beschränke mich aber auf die Betrachtung der Änderungsvor-

schläge zur HGO und zum KWG. Dabei unterstelle ich, dass der genannte 

Gesetzentwurf die Vorschläge aus dem früher eingebrachten Gesetzent-

wurf der Fraktion DIE LINKE ebenso bedacht hat, wie die der Fraktion der 

SPD, soweit sie die Billigung der Koalitionsfraktionen finden und somit 

mehrheitsfähig sind.  

 

Ich stimme den zahlreichen in dem Entwurf vorgeschlagenen redaktionel-

len und technischen Optimierungen sowie Aktualisierungen, aber auch 

Neuerungen - wie etwa der Einführung von rechtsfähigen Anstalten des öf-

fentlichen Rechts - überwiegend zu und verzichte insoweit auf Ausführun-

gen im Einzelnen. Soweit ich zu einzelnen Vorschlägen Bedenken sehe 

oder dazu Ergänzungen vorschlage, habe ich diese begründet und gele-

gentlich einen Formulierungsvorschlag beigefügt. Eigene Vorschläge für in 

den Gesetzentwürfen nicht vorgesehene Änderungen der Hessischen Ge-

meindeordnung oder des Kommunalwahlgesetzes trage ich am Ende mei-

ner Stellungnahme zu dem jeweiligen Artikel vor. 

 

 

2. Zum Begriff der "Gemeindeangehörigen" 

 

Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE will den Begriff der „Gemeinde-

angehörigen“ in die HGO einführen und damit bisher in der jeweiligen 

Kommune nicht wahlberechtigten Personen direkte Mitbestimmungs- und 

Entscheidungsrechte eröffnen. Die Umsetzungsvorschläge des Gesetzent-

wurfes dazu werde ich im Einzelnen nicht kommentieren, weil ich erhebli-

che verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine solche Erweiterung der 

bürgerschaftlichen Partizipationsrechte sehe: 
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Das Bundesverfassungsgericht hat 1990 die Verfassungswidrigkeit des 

kommunalen Ausländerwahlrechts in Schleswig-Holstein festgestellt. Es hat 

dazu ausgeführt, das Staatsvolk, von dem die Staatsgewalt in der Bundes-

republik Deutschland ausgehe, werde nach dem Grundgesetz von den 

Deutschen, also den deutschen Staatsangehörigen und den ihnen nach 

Art. 116 Abs. 1 GG gleichgestellten Personen, gebildet. Die Konzeption des 

Grundgesetzes setze damit für das Wahlrecht, durch dessen Ausübung 

das Volk in erster Linie die ihm zukommende Staatsgewalt wahrnehme, die 

Eigenschaft als Deutscher voraus. Auch soweit Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG 

eine Vertretung des Volkes für die Kreise und Gemeinden vorschreibe, bil-

deten ausschließlich Deutsche das Volk und wählten dessen Vertretung. 

Die Vorschrift gewährleiste für alle Gebietskörperschaften auf dem Territo-

rium der Bundesrepublik Deutschland die Einheitlichkeit der demokrati-

schen Legitimationsgrundlage und trage damit der besonderen Stellung der 

kommunalen Gebietskörperschaften im Aufbau des demokratischen Staa-

tes Rechnung. 

 
BVerfG, Urteil vom 31.10.1990 - 2 BvF 2/89 und 6/89,  
zitiert nach Juris. 

 

Die Mitbestimmung und Mitentscheidung bei kommunalen Entscheidungs-

prozessen stellt - anders als die bloße Wahl von Mitgliedern der kommuna-

len Vertretungskörperschaft - die direkte Ausübung kommunaler Hoheits-

gewalt dar. Wenn aber schon deren mittelbare Ausübung durch die Beteili-

gung an der Wahl der kommunalen Vertretungskörperschaft auf die deut-

schen Staatsangehörigen in der Gemeindebürgerschaft und auf die ihnen 

nach Art. 116 Abs. 1 GG gleichgestellten Personen beschränkt ist, so muss 

dies erst recht für die direkte Beteiligung an kommunalen Entscheidungs-

prozessen gelten. Damit erscheint die im Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

LINKE vorgesehene Ausweitung von Partizipationsrechten auf den Kreis 

sonstiger "Gemeindeangehöriger" mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. 
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3. Umstellung auf die weibliche Schreibweise 

 

Betrachtet man die ausschließliche Verwendung der männlichen Schreib-

weise als Diskriminierung der weiblichen Gesetzesadressaten, so ist die 

bisherige Schreibweise ein zu beseitigendes Übel. Die Einführung der aus-

schließlich weibliche Schreibweise würde allerdings den einen Missstand 

durch einen neuen anderen ersetzen. Vorzuziehen wäre daher eine Lö-

sung, welche die unerwünschten ausschließlich maskulinen Begriffe durch 

solche ersetzt, die beide Geschlechter einbeziehen, z.B. "Gemeindevertre-

ter" durch "Mitglied der Gemeindevertretung". 

 

 

 

B.  Zu Artikel 1 

Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 

 

Zu Nr. 3 

 

Die Veröffentlichung der kommunalen Bekanntmachungsgegenstände im 

Internet stellt heute für weite Kreise der Bevölkerung eine schnelle und ein-

fache Möglichkeit der Informationsbeschaffung dar, soweit die technischen 

Voraussetzungen vorliegen. Daher ist es zu begrüßen, dass die Gemein-

den angehalten werden sollen, neben den bisherigen Bekanntmachungs-

formen auch die Möglichkeit der elektronischen Internet-Veröffentlichung zu 

praktizieren. Diese sollte aber nicht als zusätzliche konstitutive Veröffentli-

chungsform neben die bisher ortsübliche Bekanntmachungsform treten, 

weil mehreren kumulativen Bekanntmachungsorganen erfahrungsgemäß 

eine erhöhte Fehleranfälligkeit mit dem Risiko der Unwirksamkeit z.B. von 

Abgabensatzungen einhergeht. Damit können dem ungünstigen Fall be-

trächtliche Einnahmerisiken verbunden sein. 

 

Ob die Verkündung kommunaler Satzungen und sonstiger Rechtsnormen 

ausschließlich im Internet nach dem Stand der heutigen Technik bereits 

rechtsstaatlichen Anforderungen zu genügen vermag, erscheint fraglich. 

Der Staatsgerichtshof des Landes Hessen hat 1989 entschieden, dass die 
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Verkündung von Rechtsvorschriften ein unverzichtbarer Teil des der Hessi-

schen Verfassung immanenten Rechtsstaatsprinzips sei. Zweck der Ver-

kündung von Rechtsnormen sei es, den Bürgern den Inhalt der für sie gel-

tenden Vorschriften so zugänglich zu machen, dass sie von ihm sicher und 

ohne unzumutbare Erschwernisse Kenntnis nehmen könnten. Diesem Er-

fordernis genüge regelmäßig nur die vollständige Verkündung der Rechts-

vorschrift in einem gedruckten Publikationsorgan. 

 

HessStGH, Urteil vom 10.05.1989 - P.St. 1073 -,  
zitiert nach Juris. 

 

Die vom Staatsgerichtshof geforderte Sicherheit bei der 

Kenntnisnahmemöglichkeit von Rechtsvorschriften schließt meines Erach-

tens neben der Frage der Authentizität des Veröffentlichungstextes auch 

die langjährige dauerhafte Zugriffsmöglichkeit auf den unveränderten Be-

kanntmachungstext ein. Deswegen muss einmal die Authentizität des im In-

ternet veröffentlichten Normtextes gesichert und für recherchierende Per-

sonen z.B. anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur überprüft 

werden können. Zum anderen muss die die Gefahr einer Manipulation der 

bekannt gemachten Norm- und sonstigen Texte weitestgehend ausge-

schlossen sein. Ob dies gegenwärtig technisch bereits gewährleistet ist, er-

scheint mir fraglich. Deshalb kann ich lediglich für eine rein informatorische 

Bekanntgabe der kommunalen öffentlichen Bekanntmachungen im Internet 

plädieren. 

 

 

Zu Nr. 4 Buchstabe a) bb) 
 

Es wäre zu überlegen, ob nicht lediglich der Satzungsbeschluss über den 

Bebauungsplan in den Negativkatalog aufgenommen werden sollte. Hierfür 

spricht, dass zwar das Baugesetzbuch einen Aufstellungsbeschluss kennt, 

das Bundesverwaltungsgericht und ihm folgend sämtliche Bausenate des 

Hessischen Verwaltungsgerichtshofs einen Aufstellungsbeschluss als vom 

BauGB nicht gefordert ansehen. Gemeinden könnten deswegen unschwer 

potentielle Bürgerbegehren gegen die Aufstellung eines Bebauungsplans 

dadurch unterlaufen, dass sie künftig auf den bisher üblichen Aufstellungs-
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beschluss verzichten. Hinzu kommt, dass die Aufstellungsbeschlüsse re-

gelmäßig wenig aussagekräftig sind und sich deswegen aus ihnen die mit 

der Bebauungsplanung verfolgten Planungsziele selten hinreichend konkret 

ablesen lassen. Einen hinreichenden Konkretisierungsgrad erreichen die 

kommunalen Planungsziele regelmäßig erst mit der Annahme des Entwurfs 

durch die Gemeindevertretung. Aus diesen Gründen dürfte sich in der Ver-

gangenheit auch der Widerspruch von Bürgerinitiativen, die in ein (nach der 

Rechtsprechung in diesem Stadium unzulässiges) Bürgerbegehren münde-

ten, erst gegen den Bebauungsplanentwurf entzündet haben. Das Heraus-

nehmen lediglich des Aufstellungsbeschlusses aus dem Negativkatalog 

würde daher lediglich den Status quo der Rechtsprechung normieren und 

wäre deswegen entbehrlich. 

 

 

Zu Nr. 15 - Ergänzungsvorschlag 
 

a) Ich rege an, Buchstabe b) wie folgt zu fassen: 

 

»In Satz 5 wird das Wort "Gemeindevertreter" durch die Wörter "Ge-
meindevertreter, Gruppen und Fraktionen" ersetzt.« 

 

Begründung: 

 

Die Einfügung der Fraktionen in den Satz 5 ist zu begrüßen. Sie normiert 

ausdrücklich das Fragerecht auch der Fraktionen und passt damit das Ge-

setz den Bedürfnissen und Gepflogenheiten der Praxis an. Ich rege jedoch 

an, die Gruppen als unterhalb der Fraktionsstärke liegende Zusammen-

schlüsse mehrerer Mitglieder der Gemeindevertretung ebenfalls einzube-

ziehen. Damit sollen auch diese an den organisatorischen Vereinfachungen 

teilhaben, die sich aus der Normierung des Fragerechts der Fraktionen als 

Zusammenschluss von Mitgliedern der Gemeindevertretung ergeben. Eine 

Schlechterstellung der Gruppen gegenüber den Fraktionen wäre sachlich 

nicht zu rechtfertigen.  

 

b) Ich rege weiter an, § 50 Abs. 2 um folgenden Satz 6 zu ergänzen: 
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"Anfragen, die bis zu einem bestimmten, in der Geschäftsordnung 
festzulegenden Tag vor der Sitzung bei dem Vorsitzenden eingehen, 
sollen in der Sitzung beantwortet werden." 

 

Begründung: 

 

Die aktuelle Fassung der Norm verpflichtet den Gemeindevorstand zwar, 

Anfragen aus der Mitte der Gemeindevertretung zu beantworten, sie lässt 

aber offen, bis wann dies geschehen muss. Diese Regelungslücke ermög-

licht dem Gemeindevorstand, die Antwort auf unerwünschte Anfragen so 

lange hinauszuschieben, bis der Fragegegenstand seine Aktualität einge-

büßt hat. Eine wirksame Verwaltungskontrolle durch Anfragen erfordert, 

dass Frage und Antwort im zeitlichen Kontext zu ihrem aktuellen Gegen-

stand stehen und dass eine zeitnahe Beantwortung notfalls im Wege des 

gerichtlichen Eilrechtsschutzes durchsetzbar ist. dies ist gegenwärtig nicht 

der Fall, denn zur aktuellen Rechtslage hat das Verwaltungsgericht Wies-

baden Eilrechtsschutz für Fragesteller mit der Begründung abgelehnt, es 

die HGO haben nicht geregelt, bis wann der Gemeindevorstand eine An-

frage beantworten müsse. 

 

VG Wiesbaden, Beschl. vom 15.05.2009 - 3 L 362/09 -. 

 

Der Ergänzungsvorschlag lehnt sich an die Formulierung in § 58 Abs. 5 

Satz 3 an. Es steht damit im Ermessen der Gemeindevertretung, eine für 

die Vorbereitung der Antwort durch den Gemeindevorstand angemessene 

Einreichungsfrist für schriftliche Anfragen in ihrer Geschäftsordnung zu be-

stimmen. Der Gemeindevorstand "soll" fristgerecht eingereichte Anfragen in 

der nächsten Sitzung beantworten. Er kann also (nur) beim Vorliegen be-

sonderer und außergewöhnlicher Umstände die Beantwortung auf die dann 

folgende Sitzung verschieben. 

 

 

Zu Nr. 19 b) - Ergänzungsvorschlag 
 

Ich rege an, Buchstabe b) wie folgt zu fassen: 

 

»In Abs. 5 Satz 3 werden nach dem Wort "Anzeige" die Wörter "ein-
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zelner Gemeindevertreter, Gruppen und Fraktionen" eingefügt.« 
 

Zur Begründung verweist sich auf die Ausführungen zu Nr. 15 unter a). 

 

 

Zu Nr. 43 
 

Ich rege an, die Möglichkeiten der Bekanntmachung im Internet auch für 

den Beteiligungsbericht zu nutzen. Die Nr. 43 könnte dann etwa wie folgt 

ergänzt werden: 

 

»c) An Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort "unterrichten" die Worte "und 
diesen im Internet öffentlich bekanntzumachen und dort für die Dauer 
von mindestens einem Jahr bereitzustellen" angefügt.« 

 

 

Zu Nr. 45 
 

Für Buchstabe a) wäre eine präzisere Formulierung angebracht. Was "wei-

tergehende gesetzliche Vorschriften" sind, hängt ausschließlich vom 

Standpunkt des Betrachters ab. Insoweit erscheint die Begründung zur Nr. 

45 präziser. An diese angelehnt könnte Satz 3 wie folgt gefasst werden: 

 

"Dies gilt nicht für die Entsendung von Mitgliedern in die Organe von 
Aktiengesellschaften." 

 

 

C.  Eigene Vorschläge 
      zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 
 
1. Zu § 26 a - Anzeigepflicht 
 

§ 26 a erhält folgende Fassung: 

 

"§ 26 a Anzeigepflicht 
 
Die Mitglieder eines Organs der Gemeinde sind verpflichtet, die Mitglied-
schaft oder eine entgeltliche oder ehrenamtliche Tätigkeit in einer Körper-
schaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, Genossenschaft, einem Verein oder 
einem sonstigen Verband einmal jährlich dem Vorsitzenden des Organs 
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anzuzeigen, dem sie angehören; dieser macht eine Zusammenstellung der 
Anzeigen im Internet öffentlich bekannt. Diese ist dort für die Dauer von 
mindestens einem Jahr bereitzustellen. Das Nähere des Verfahrens kann in 
der Geschäftsordnung geregelt werden." 
 

 

Begründung: 
 

Der 1976 eingefügte § 26 a sollte es ermöglichen, eventuelle Abhängigkei-

ten von Gemeindevertretern gegenüber Organisationen der verschiedens-

ten Art zu erkennen und einer möglichen Interessenkollision vorzubeugen. 

 

Vgl. Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur  
Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom 01.03.1976,  
Begründung zu Artikel 1 Nr. 15 (Landtagsdrucksache 8/2350). 

 

Deswegen wurde die Bestimmung offenbar bewusst weit gefasst. Die zu 

Satz 1 vorgeschlagenen Ergänzungen dienen der Klarstellung. Der Ge-

setzgeber hat den Oberbegriff "Verband" offenbar gewählt, um unterschied-

liche Formen von Organisationen zu erfassen. Der Begriff deckt nach all-

gemeiner juristischer Auffassung den Verein mit ab und damit den wohl re-

levantesten Anwendungsbereich der Anzeigepflicht. Bei den Normanwen-

dern als juristischen Laien entstehen in der Praxis jedoch häufig Meinungs-

verschiedenheiten darüber, ob Vereine unter den Verbandsbegriff fallen. 

Selbst Schlempp hatte dies noch in seinem nicht mehr fortgeführten Kom-

mentar zur HGO verneint. Der Kommentar von Schmidt/Kneip will auch ge-

genwärtig noch Vereine von der Anwendung des § 26 a ausnehmen. 

 

Schlempp/Schlempp, Kommentar zur Hessischen Gemeindeord-
nung, Stand: August 1996, Erläuterungen zu § 26 a; Schmidt/Kneip, 
Hessische Gemeindeordnung, Kommentar, 2. Auflage, München 
2008, § 26 a Rn. 2. 

 

Die vorgeschlagenen Ergänzungen sind geeignet, die bestehenden Unklar-

heiten über den Umfang der Offenbarungspflichten für die Zukunft zu ver-

meiden. 

 

Mit der Pflicht zur öffentlichen Bekanntmachung, die auf der gemeindlichen 

Internetseite erfolgen soll, erhält die Bevölkerung die Möglichkeit, eventuel-
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le Interessenkonflikte von Organmitgliedern zu erkennen und deren Tätig-

keit vor diesem Hintergrund besser zu beurteilen. Dabei vermeidet die Be-

kanntmachung im Internet die Kosten alternativer Bekanntmachungsfor-

men. Die Pflicht zur Vorhaltung der Zusammenstellung für die Dauer von 

mindestens einem Jahr soll die Möglichkeit zur Kenntnisnahme gewährleis-

ten bis zur regulären Bereitstellung der nach einem Jahr fälligen aktualisier-

ten Folgezusammenstellung. 

 

 

2. Zu § 47 
 

§ 47 erhält folgende Fassung: 

 

"§ 47 Vertretung des Bürgermeisters 
 
(1) Der Bürgermeister bestimmt einen Beigeordneten zu seinem allgemei-

nen Vertreter. Dieser führt die Amtsbezeichnung Erster Beigeordneter; 
er soll als allgemeiner Vertreter nur tätig werden, wenn der Bürgermeis-
ter verhindert ist. Im Zweifel bestimmt der Bürgermeister, ob ein Ver-
hinderungsfall vorliegt. Die übrigen Beigeordneten sind zur allgemeinen 
Vertretung des Bürgermeisters nur berufen, wenn der Erste Beigeord-
nete verhindert ist. Die Reihenfolge bestimmt der Bürgermeister. 

 
(2) Der Bürgermeister macht öffentlich bekannt, wen er zum Ersten Beige-

ordneten bestimmt hat und in welcher Reihenfolge die übrigen Beige-
ordneten zu seiner allgemeinen Vertretung berufen sind." 

 

 

Begründung: 
 

Die vorgeschlagene Änderung vermeidet die mit der bisherigen Regelung 

einhergehende Gefahr, dass der Erste Beigeordnete den Vertretungsfall 

nutzt, um Aktivitäten und laufende Projekte des Bürgermeisters zu konter-

karieren, zu behindern oder auch zum Scheitern zu bringen, insbesondere 

wenn er in Opposition zu dem Bürgermeister steht. Damit schwächt die seit 

1952 bestehende und bei der früheren mittelbaren Wahl des Bürgermeis-

ters durch die Mehrheit der Gemeindevertretung noch sinnvolle Vertre-

tungsregelung die Stellung des heute direkt gewählten Bürgermeisters. 

Nachdem Landtag als Folge der Einführung der Direktwahl durch mehrfa-

che Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung ein Bedürfnis zur Stär-
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kung der Position des unmittelbar gewählten Bürgermeisters wiederholt an-

erkannt hat, ist ein sachlicher Grund nicht erkennbar, die überkommene 

Vertretungsregelung fortbestehen zu lassen. 

 

Der Bürgermeister steht als Chef der Verwaltung besonders im Licht der 

Öffentlichkeit. Er allein muss - insbesondere wenn er wieder gewählt wer-

den will - für Verwaltungsfehler politisch geradestehen. Deswegen existiert 

ein großes Bedürfnis für eine loyale Vertretung im Falle seiner Verhinde-

rung. Diesem Bedürfnis kann sehr einfach dadurch Rechnung getragen 

werden, dass der Bürgermeister seinen allgemeinen Vertreter und auch die 

Reihenfolge seiner Vertretung durch die übrigen Beigeordneten selbst be-

stimmt. Es dient der Sicherheit im Rechtsverkehr, wenn er die betreffenden 

Entscheidungen öffentlich bekannt machen muss. Insoweit diente die Be-

stimmung in § 3 Abs. 5 EigBetrG über die Pflicht zur Bekanntmachung der 

Vertretungsberechtigten als Vorbild für Abs. 2. 

  

In der Praxis bestehen häufig Meinungsverschiedenheiten darüber, ob und 

wann ein den Ersten Beigeordneten zur allgemeinen Vertretung berechti-

gender Vertretungsfall vorliegt, insbesondere bei Krankheit und/oder Orts-

abwesenheit des Bürgermeisters. Insoweit besteht Nachbesserungsbedarf, 

zumal die bisherige Regelung die Möglichkeiten der modernen Informati-

ons- und Kommunikationstechnik nicht berücksichtigt. Diese setzen heute 

den Bürgermeister in den Stand, nahezu an jedem Ort und zu jeder Zeit 

entscheidungsrelevante Informationen zu empfangen sowie Entscheidun-

gen zu treffen und diese sowie gegebenenfalls erforderliche Anweisungen 

auch nötigenfalls schriftlich seiner Verwaltung zu übermitteln. Deswegen 

müssen etwa Krankheit und Ortsabwesenheit heute nicht mehr per se mit 

einer Verhinderung an der Ausübung der Amtsgeschäfte einhergehen. Dies 

hat der Bundesfinanzminister 2010 überzeugend bewiesen, als er ankün-

digte, er werde während eines etwa vierwöchigen stationären Klinikaufent-

haltes seine Amtsgeschäfte vom Krankenbett aus führen. 

 

Siehe übereinstimmende Berichte der FAZ, Frankfurter Rundschau 
und der Frankfurter Neuen Presse vom 29.09.2010. 

 

Die bisher häufig vorgekommenen Meinungsverschiedenheiten über das 
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Vorliegen eines Vertretungsfalls werden beseitigt, wenn die Entscheidung 

hierüber dem Bürgermeister selbst überlassen wird. Ist er zu einer solchen 

Entscheidung nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes oder aus sons-

tigen Gründen nicht in der Lage, dann indiziert dies zweifelsfrei das Vorlie-

gen eines Vertretungsfalls. 

 

 

3. Zu § 55 Abs. 1 - Wahlen 
 

§ 55 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 

Das Semikolon und die Worte "wird die Stelle des Ersten Beigeord-
neten ehrenamtlich verwaltet, so ist Erster Beigeordneter der erste 
Bewerber desjenigen Wahlvorschlags, der die meisten Stimmen er-
halten hat" werden gestrichen. 

 

Begründung: 
 

Hierbei handelt es sich um eine notwendige Folgeänderung aus der oben 

unter 2. vorgeschlagenen Änderung von § 47. 

 

 

4. Zu § 81 - Einrichtung und Aufhebung (von Ortsbeiräten) 
 

In § 81 Abs. 2 wird Satz 2 ersatzlos gestrichen. 

 

Begründung: 
 

Mit der vorgeschlagenen Änderung gilt für die Einrichtung und für die Ab-

schaffung eines Ortsbeirates dasselbe Quorum (§ 6 Abs. 2 Satz 1). 

 

Die HGO von 1952 hatte ursprünglich die Einrichtung von Ortsbeiräten auf 

größere Gemeinden beschränkt. Erst im Zuge der Gebietsreform erhielt die 

Einrichtung von Ortsbeiräten größere Bedeutung als ein Angebot an die 

Bürgerschaft der ehemals selbstständigen Gemeinden zur Wahrung ihrer 

Interessen in den neuen Großgemeinden. Anstelle der bisherigen nur mit-

telbaren Wahl durch die Gemeindevertretung konnten nunmehr die Bürge-

rinnen und Bürger des jeweiligen Ortsbezirks ihren Ortsbeirat direkt wählen. 
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Die aktuelle Fassung der Norm beruht auf der Kommunalrechtsnovelle 

2005. 

 

Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung  
und anderer Gesetze vom 31.01.2005 (GVBl. I S. 53). 

 

Nach der vorherigen Gesetzeslage bedurfte der Beschluss der Mehrheit 

(nur) der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter, aber zusätzlich der Zu-

stimmung des Ortsbeirates. Die Landesregierung begründete die Änderung 

in ihrem Gesetzentwurf vom 06.07.2004 

 

Landtagsdrucksache 16/2463 

 

damit, dass eine gewichtige Forderung aus dem kommunalen Raum laute, 

auf die bisher erforderliche Zustimmung des Ortsbeirates für die Aufhebung 

eines Ortsbezirks zu verzichten. Allerdings bedürfe ein entsprechender Be-

schluss der Gemeindevertretung künftig einer Mehrheit von 2/3 der gesetz-

lichen Zahl ihrer Mitglieder. 

 

40 Jahre nach der Gebietsreform ist anzunehmen, dass die angegliederten 

oder zusammengeschlossenen Ortsteile weitgehend erfolgreich in die 

Großgemeinde integriert sind. Sollten vereinzelt noch Integrationsdefizite 

bestehen, so ist zu bedenken, dass Ortsbeiräte die Integration auch er-

schweren können, insbesondere wenn sie - was nicht selten vorkommt - in 

einem Ortsteildenken verharren. In der weit überwiegenden Mehrzahl der 

Fälle bedarf es jedoch heute nicht mehr der zur Zeit der Gebietsreform 

noch verständlichen enorm hohen Hürden für die Abschaffung eines 

Ortsbeirates. In jüngster Zeit hat sich in Einzelfällen sogar gezeigt, dass 

Wahlvorschläge erst gar nicht zu Stande kamen oder dass ein Ortsbeirat im 

Laufe der Wahlzeit unter seine satzungsgemäße Mitgliederzahl schrumpfte, 

weil Nachrücker fehlten. 

 

Der Änderungsvorschlag darf wohl unterstellen, dass sich eine Gemeinde-

vertretung bei ihrer Entscheidung über die Abschaffung eines oder mehre-

rer Ortsbeiräte ihrer Verantwortung für die betroffenen Ortsbezirke durch-
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aus auch für die Zukunft bewusst ist. Im übrigen erscheint das bisher ge-

forderte Quorum von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemein-

devertretung als kaum überwindbare Hürde. Diese ist auch insofern - je-

denfalls aus heutiger Sicht - systemfremd, als es für die Einrichtung von 

Ortsbeiräten nach § 81 Abs. 1 Satz 2 einer Regelung in der Hauptsatzung 

bedarf, die nach § 6 Abs. 2 Satz 1 bereits mit der weniger anspruchsvollen 

Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter zustandekommt.  

 

 

 

D.  Zu Artikel 3 

Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes 

 

Zu Nr. 10 d) 

 

Hier muss es wohl richtig heißen: "In Nr. 4 wird ...". 

 

 

Zu Nr. 15 a) 

 

Als Folgeänderung ist im neuen Abs. 3 die bisherige Verweisung auf Abs. 3 

in die Verweisung auf Abs. 2 zu ändern. 

 

 

Zu Nr. 18 a) 

 

In der neuen Nr. 4 muss es im 2. Halbsatz vor dem Semikolon wohl richtig 

heißen: "..., nicht angehört" statt "..., nicht mehr angehört". Der Vertreter 

scheidet schließlich nicht aus der aufnehmenden Gemeindevertretung aus, 

sondern aus der Gemeindevertretung der bisher selbstständigen Gemein-

de. 
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Zu Nr. 27 

 

Hier muss es wohl richtig heißen "§ 68 Satz 2" statt "§ 68 Satz 1". 

 

 

 

E. Eigene Vorschläge 
     zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes 
 

Zu § 26 - Beschluss der Vertretungskörperschaft 

 

§ 26 wird wie folgt geändert: 

 

a) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt: 

 

"(2) Die Gemeindevertretung kann durch einen Wahlprüfungsaus-
schuss ermitteln, ob die Feststellung des Wahlergebnisses  
unrichtig ist." 

 

b) Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 3. 

 

Begründung zu a) und b): 
 

Die bisherige Rechtslage ist unbefriedigend, weil die Gemeindevertretung 

zwar gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 3 verpflichtet ist, eine unrichtige Feststellung 

des Wahlergebnisses aufzuheben und eine Neufeststellung anzuordnen. 

Ihr ist allerdings nicht ausdrücklich das Recht zugestanden, in eigener Zu-

ständigkeit zu ermitteln, ob eine unrichtige Feststellung des Wahlergebnis-

ses überhaupt vorliegt. Die Prüfung und Nachzählung möglicherweise un-

zutreffend als gültig oder ungültig gewerteter Stimmen soll nach der mir 

mitgeteilten Auffassung des Landeswahlleiters ausschließlich dem Wahl-

ausschuss vorbehalten sein. Diese Auffassung wird auch aus einem Be-

schluss des Hessischen Staatsgerichtshofs abgeleitet, der sich mehr am 

Rande mit einer durch den Wahlausschuss vorgenommenen und vom Hes-

sischen Verwaltungsgerichtshof nicht beanstandeten "Nachzählung" be-

fasst hatte, bei der es sich in Wirklichkeit um die erstmalige Zählung bisher 

unberücksichtigt gewesener 550 Stimmzettel handelte. 
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Hess. StGH, Beschluss vom 08.10.2003 - P.St. 1850 -,  
zitiert nach Juris. 

 

Wenn die Gemeindevertretung eine neue Feststellung des Wahlergebnis-

ses anordnen muss, sofern dessen Feststellung durch den Wahlausschuss 

unrichtig ist, setzt diese Pflicht zwingend voraus, dass ihr das Recht voran-

gehen muss, vor einer solchen Feststellung auch die erforderlichen Ermitt-

lungen anzustellen, auf deren Ergebnis sie ihr Urteil über die Richtigkeit 

oder Unrichtigkeit der Feststellung stützen kann. Die vorgeschlagene Er-

gänzung beseitigt dieses Problem, indem sie der Gemeindevertretung, die 

hierzu in ihrer Gesamtheit nicht in der Lage ist, ausdrücklich das Recht ein-

räumt, durch einen Wahlprüfungsausschuss die erforderlichen Ermittlungen 

anzustellen. 

 

 

Liederbach, den 29. Juli 2011 
 

 

 

 

FOERSTEMANN  Rechtsanwalt 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und übermittelt.  
Es ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 
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Stellungnahme  

 

des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) - 
Landesgruppe Hessen  

 

zum 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP für ein 
Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 
und anderer Gesetze - Drucks. 18/4031 

Wiesbaden, den 29.07.2011 
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I. Einleitung 

Der VKU vertritt in Hessen 125 kommunalwirtschaftliche Unternehmen mit den 
Sparten Energie, Wasser, Entsorgung und Breitbandtelekommunikation. 

Kommunalwirtschaftliche Unternehmen bieten ihre umfangreichen Dienstleistungen 
sicher, umweltverträglich und preisgünstig an. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur 
regionalen Wirtschaftsentwicklung. Mit den ca. 20.000 Beschäftigten in Hessen 
erwirtschafteten die VKU-Mitgliedsunternehmen 2009 über alle Sparten hinweg 
Umsatzerlöse in Höhe von mehr als 8.3 Mrd. Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 
668 Mio. Euro. Der ganz überwiegende Teil davon fließt in Form von Aufträgen an 
Unternehmen in der Region. 

Der VKU begrüßt, dass die Fraktionen der CDU und der FDP für kommunale 
Unternehmen maßgebliche Gesetze wie die Gemeindeordnung, das Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit und das Eigenbetriebsgesetz modernisieren 
möchten. In einigen Details kann der VKU den Änderungsvorschlägen zustimmen. 
Allerdings vermissen wir im Entwurf zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) vor allem eine klare Bezugnahme auf die Ziele des hessischen Energiegipfels 
und auf das neue Energiekonzept der Bundesregierung. 

Die bisherigen Investitionshindernisse, welche die Hesssche Gemeindeordnung für 
kommunale Energieversorgungsunternehmen aufstellt, insbesondere die strenge 
Subsidiaritätsklausel des § 121 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 HGO, müssen jetzt abgebaut 
werden, damit die Stadtwerke mit vollem Einsatz den Umbau des Energiesystems 
unterstützen können.  

Zudem müssen die Marktzugangsbedingungen für kommunale Unternehmen, die in 
Breitbandtelekommunikationsnetze investieren wollen, erleichtert werden. „Mehr 
Breitband in Hessen“ - das ist eine Initiative der Landesregierung und 
gesellschaftlicher Konsens! Aber auch hier stellen die Gemeindeordnung und vor 
allem die strenge Subsidiaritätsklausel ein unnötiges, aber ganz erhebliches 
Hindernis für das wirtschaftliche Engagement der Gemeinden dar.  

Nachfolgend erläutern wir, welche konkreten Anpassungen der Gemeindeordnung 
notwendig sind, um die Rahmenbedingungen für kommunale Unternehmen in den 
Bereichen der Energieversorgung und der Breitbandtelekommunikation zu 
erleichtern. Ebenso nehmen wir Stellung zu den konkreten Änderungsvorschlägen 
zur Gemeindeordnung, zum Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und zum 
Eigenbetriebsgesetz. 
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II. Artikel 1 - Änderung der Hessischen Gemeindeordnung 

1) Zeitgemäße Rahmenbedingungen für kommunale 
Energieversorgungsunternehmen schaffen! 

Deutschland steht vor einem grundlegenden Umbau seiner Energieversorgung. Der 
Bundestag und der Bundesrat haben vor kurzem erst ein neues Energiekonzept 
beschlossen und die Grundsatzentscheidung getroffen, den Ausbau erneuerbarer 
Energien zu beschleunigen, die Stromnetze zu modernisieren und die Förderung von 
Energieeffizienzmaßnahmen zu erhöhen. Damit eine zuverlässige 
Energieversorgung, stabile Energiekosten und die Einhaltung der Klimaschutzziele 
gewährleistet werden können, müssen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien zügig und unbürokratisch geplant und zugelassen werden. 
Das Gleiche gilt für Energiespeicher und für moderne hocheffiziente Gas- und 
Kohlekraftwerke, die zur Integration der erneuerbaren Energien gebraucht werden. 
Die Bundesregierung beabsichtigt daher, ein Kraftwerksförderprogramm für kleine 
und mittelständische Energieerzeuger aufzulegen und zudem die Förderung der 
Kraft-Wärme-Kopplung zu verstärken. 

Auch die Diskussionen im Rahmen des Hessischen Energiegipfels machen die 
Notwendigkeit einer beschleunigten Umsetzung der neuen Energiepolitik deutlich. 

Beim Ausbau dezentraler Erzeugungskapazitäten für Strom aus erneuerbaren 
Energien oder aus Kraft-Wärme-Kopplung und der Umsetzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen sind die Stadtwerke ein wichtiger Partner. Die 
kommunalen Energieversorgungsunternehmen stehen längst bereit, um mit allen 
Kräften an der Modernisierung der Energielandschaft mitzuarbeiten und ihren Beitrag 
zu einer verlässlichen, bezahlbaren und umweltverträglichen Strom- und 
Wärmeversorgung sowie zur besseren Integration der erneuerbaren Energien zu 
leisten.  

Gerade die Stadtwerke können vor Ort durch die Ausweitung der Stromerzeugung 
aus Erneuerbaren Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung, den Ausbau der 
Stromnetze und der Speicherkapazitäten sowie durch das Angebot von 
Energieeffizienzdienstleistungen einen substantiellen Beitrag zur Energiewende 
leisten. Allein in Hessen planen die kommunalen Energieversorger in den Jahren 
2011 - 2015 jährlich 400 Mio. Euro, d. h. insgesamt mindestens 2 Mrd. Euro, in den 
Ausbau der erneuerbaren Energien zu investieren. Bei zeitgemäßen 
landesrechtlichen Rahmenbedingungen können Stadtwerke dafür sorgen, dass die 
Wertschöpfung aus neuen wirtschaftlichen Aktivitäten tatsächlich auf lokaler Ebene 
stattfindet und dass neue Investitionen der Region zugute kommen. 

Es ist daher dringend notwendig, die Voraussetzungen für die wirtschaftliche 
Betätigung der Gemeinden insbesondere auf dem Gebiet der Energieversorgung 
spürbar zu erleichtern und die rechtlichen Beschränkungen für die unternehmerische 
Tätigkeit der kommunalen Energieversorger sowie die administrativen Belastungen 
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so weit wie möglichst zu reduzieren. Nur so können Stadtwerke die für eine 
erfolgreiche Energiewende notwendigen Investitionen umsetzen. 

 
2) Faire Bedingungen für die Breitbandtelekommunikation 

Neben Erleichterungen der Voraussetzungen für die Betätigungen der Gemeinden im 
Bereich der Energieversorgung müssen auch im Bereich der 
Breitbandtelekommunikation die Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechts gelockert 
werden. Nur so kann das Ziel, die Breitbandversorgung in Deutschland sowohl in der 
Fläche als auch in ihrer Leistungsfähigkeit zu steigern, welches u. a. der 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus dem Jahr 2009 vorgibt, erreicht werden.  

Die Versorgung des Raumes mit Breitbandkabel stärkt die Infrastruktur und kommt 
nicht nur Privatleuten, sondern auch den Wirtschaftsunternehmen zugute. Eine 
schnelle Internetanbindung ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und ein wichtiger 
Beitrag zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Kommunen und Unternehmen 
aus allen Wirtschaftsbereichen. Da die heutige Kommunikation maßgeblich auf einer 
leistungsfähigen und schnellen Datenübertragung basiert, ist die Gewährleistung von 
Breitbandtelekommunikation heute als Teil der Daseinsvorsorge anzusehen.  

Ohne kommunale Betätigung kann eine flächendeckende und nachhaltige 
Breitbandversorgung aber nicht zu erschwinglichen Preisen gewährleistet werden. 
Davon geht wohl auch das Hessische Wirtschaftsministerium aus, das im Rahmen 
der Initiative „Mehr Breitband in Hessen“ eine Unterversorgung ländlicher Regionen 
mit Breitbandanschlüssen festgestellt hat. Der Grund dafür liege darin, dass der 
wettbewerblich strukturierte Telekommunikationsmarkt bis jetzt noch nicht für ein 
flächendeckendes Breitband-Angebot gesorgt habe. Es fehle an einem finanziell 
tragfähigen Modell, auch die ländlichen Gebiete flächendeckend mit 
Breitbandanschlüssen zu versorgen. Gerade mit der Beteiligung der Kommunen und 
des Landes könne dieses Problem gelöst werden, so das Wirtschaftsministerium. 

In anderen Worten heißt dies: Rein privaten Telekommunikationsunternehmen 
erscheint der Aufbau eines Breitbandnetzes in ländlichen Räumen regelmäßig nicht 
hinreichend lukrativ. Um diese aus Sicht privater Telekommunikationsunternehmen 
wirtschaftlich weniger attraktiven Gebiete sollen sich daher die Gemeinden kümmern. 
Diese faktische Beschränkung der kommunalen Unternehmen auf die Erbringung 
von Dienstleistungen auf Regionen, in denen vergleichsweise geringe 
Ertragsaussichten bestehen, stellt eine schwerwiegende Benachteiligung im 
Wettbewerb dar und muss durch faire Marktzugangsbedingungen ersetzt werden. 

Zu berücksichtigen ist zudem, dass in den nächsten Jahren mit einem stark 
ansteigenden Bedarf an leistungsfähiger Breitbandtelekommunikation zu rechnen ist. 
Treffen die allgemein diskutierten Zuwachsprognosen (aufgrund von Cloud 
Computing, Video on Demand, Anwendungen im Bereich Health Care etc.) nur 
halbwegs zu, sind aktuell hinreichende VDSL-Netze auf Kupfer-Basis spätestens 
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Ende des Jahrzehnts überlastet. Bandbreiten von 50 MBit/s, die heute kaum 
vorhanden sind, werden für die Anwendungen der nahen Zukunft nicht ausreichend 
sein. Deshalb sind Investitionen in hochbandbreitige Telekommunikations-
infrastrukturen mit Glasfaserkabeln zu ermöglichen. Kommunale Unternehmen 
können bei der Versorgung mit hochbandbreitigen Telekommunikations-
infrastrukturen sowohl in ländlichen als auch in Ballungsräumen eine bedeutende 
Rolle einnehmen. 

Damit kommunale Unternehmen künftig unter wirtschaftlichen Bedingungen in die 
Breitbandversorgung investieren können, ist insbesondere eine Befreiung von der 
strengen Subsidiaritätsklausel in § 121 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 HGO erforderlich. 
Kommunale Unternehmen, die außerdem beabsichtigen, ländliche Regionen 
flächendeckend zu erschließen, können sich im Bereich der Breitbandversorgung 
mindestens ebenso gut und wirtschaftlich engagieren wie private Dritte. Die 
derzeitige strenge Subsidiaritätsklausel hat sich aber bei entsprechenden 
kommunalen Investitionsvorhaben immer wieder als Hindernis erwiesen: Der von 
dieser Klausel geforderte Vergleich der Leistungserbringung durch verschiedene 
Unternehmen ist in der Praxis kaum durchführbar. Damit führt die 
Subsidiaritätsklausel dazu, dass kommunale Unternehmen vom Grundsatz her nur in 
den ländlichen Regionen investieren dürfen, die für private Dritte nicht wirtschaftlich 
attraktiv sind.  

Eine Beschränkung der kommunalen Unternehmen auf die wirtschaftlich weniger 
interessanten Regionen kommt aber schon aufgrund der Vorgabe des § 121 Abs. 8 
HGO, einen Überschuss für den Gemeindehaushalt zu erwirtschaften, nicht in 
Betracht. Die strenge Subsidiaritätsklausel ist daher auch für den Bereich der 
Breitbandversorgung zu streichen. 

 

3) Konkrete Änderungsvorschläge zur HGO 

a) Ergänzung der Vorgaben zur wirtschaftlichen Betätigung in § 121 HGO 

aa) Die Grundvoraussetzungen der kommunalwirtschaftlichen Betätigung für die 
Bereiche der Energieversorgung und der Breitbandtelekommunikation sind wie folgt 
zu ergänzen: 

Nach Absatz 1 S. 2 wird ein neuer Satz 3 eingefügt: 

 

Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und 

Wärmeversorgung (Energieversorgung) sowie im Bereich der 

Breitbandtelekommunikation ist zulässig, wenn sie nach Art und 

Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit 

der Gemeinde steht. 
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Der Vorschlag zum neuen Satz 3 orientiert sich an der Neufassung der Regelung zur 
Zulässigkeit der energiewirtschaftlichen Betätigung in § 107a der Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalens. Die Aufnahme der Breitbandtelekommunikation in diesen 
Privilegierungstatbestand ist geboten, da es sich in beiden Fällen um wichtige 
Daseinsvorsorgeleistungen handelt, die im Wettbewerb auf liberalisierten Märkten 
erbracht werden. 

bb) Außerdem ist die Vorgabe des Absatzes 4, verbundene Nebentätigkeiten 
privaten Dritten zu übertragen, soweit dies nicht unwirtschaftlich ist, angesichts der 
Ausrichtung kommunaler Unternehmen in den Bereichen der Energieversorgung 
sowie der Breitbandtelekommunikation an den Geboten von Markt und Wettbewerb 
sachfremd und sollte zumindest für diese Bereiche gestrichen werden. 

cc) Auch die überörtliche kommunalwirtschaftliche Betätigung in den gesetzlich 
liberalisierten Bereichen der Energieversorgung und der Breitbandtelekommunikation 
ist unter den einfacheren Voraussetzungen des Absatz 1 S. 3 vorbehaltlich der 
Angemessenheit der Betätigung zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde gem. Abs. 1 S. 
1 Nr. 2 grundsätzlich möglich, es sei denn, dass im konkreten Einzelfall Vorgaben 
des Energiewirtschaftsgesetzes oder des Telekommunikationsgesetzes 
entgegenstehen.  

Um klarzustellen, dass die kommunalwirtschaftliche Betätigung grundsätzlich auch 
außerhalb des Landes Hessen erfolgen kann, sollte § 121 Abs. 5 um die folgenden 
Sätze ergänzt werden: 

 

Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen 

Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 

vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der 

Genehmigung. 

 

Entsprechende Klarstellungen haben sich auch in den Gemeindeordnungen anderer 
Länder bewährt. Gerade für die wirtschaftliche Betätigung in der Energieversorgung 
ist es wichtig, klarzustellen, dass eine überörtliche wirtschaftliche Betätigung 
durchaus auch außerhalb des Landes Hessen oder der Bundesrepublik Deutschland 
erfolgen kann, soweit dies nach den Marktgegebenheiten geboten ist. 

 

b) Aufnahme von mittelbaren Beteiligungen in den Beteiligungsbericht gem. 
dem Entwurf zu § 123a HGO 

Gem. § 123a HGO in der aktuellen Fassung hat die Gemeinde jährlich einen Bericht 
über die Beteiligung an Unternehmen zu erstellen, an denen sie zu mindestens 20 
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Prozent beteiligt ist. Die Neufassung erstreckt diese Berichtspflicht auch auf 
mittelbare Beteiligungen. 

Diese Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 123a HGO führt zu einem 
erheblichen Mehraufwand für die betroffenen Gemeinden und Unternehmen und 
erfordert zusätzliche Personal- und Sachkapazitäten, ohne einen zusätzlichen 
Nutzen zu bewirken. Die Neuregelung ist daher abzulehnen. 

 

c) Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts (AöR) 

Der Entwurf zu § 126a HGO sieht vor, dass Gemeinden künftig Unternehmen und 
Einrichtungen in der Rechtsform der AöR errichten können. Diese Neuerung ist 
ausdrücklich zu begrüßen. Sinnvoll wäre es, klarzustellen, dass die AöR nicht nur 
von einer Gemeinde, sondern auch von mehreren Gemeinden errichtet werden kann. 

 

d) Erleichterung bei der Anzeigepflicht 

Gem. § 127a HGO sind wesentliche Änderungen der wirtschaftlichen Betätigung der 
Gemeinde spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen. 

Von dieser starren Informationspflicht sind bei der Betätigung der Gemeinde auf dem 
Gebiet der Energieversorgung und der Breitbandtelekommunikation aufgrund der 
Erfordernisse der Märkte Ausnahmen zuzulassen. Eine entsprechende Ergänzung 
der Vorschrift wäre daher wünschenswert. 

 

e) Anpassung der ausschließlichen Zuständigkeiten des Gemeinderates gem. 
§ 51 Nr. 10 HGO 

Gem. § 51 Nr. 10 HGO obliegt dem Gemeinderat die ausschließliche Zuständigkeit 
für die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, die für 
größere Teile der Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind. Diese Vorschrift dürfte 
regelmäßig auch die Strom- und Gastarife der Hessischen Eigenbetriebe betreffen. 

Die Energieversorgung und insbesondere das Geschäft der Belieferung der 
Endkunden mit Strom und Gas unterliegen seit einigen Jahren dem Wettbewerb bei 
stetig steigendem Wettbewerbsdruck. Eigenbetriebe, die Endkunden mit Strom oder 
Gas versorgen, unterliegen ebenso wie private Anbieter den Anforderungen des 
Marktes und müssen daher flexibel auf die Marktentwicklung reagieren können. Ein 
langer Abstimmungsprozess über die Strom- und Gastarife in den Gemeindegremien 
ist dagegen mit den Prozessen des Energieeinkaufs und -handels nicht in Einklang 
zu bringen. Damit Eigenbetriebe, die im Bereich der Strom- und Gaslieferung tätig 
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sind, nicht unnötig im Wettbewerb benachteiligt werden, sollte § 51 Nr. 10 HGO wie 
folgt gefasst werden: 

 

„… 10. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher 

Entgelte bei Betätigungen, die nicht im Wettbewerb durchgeführt 

werden und die für größere Teile der Gemeindebevölkerung von 

Bedeutung sind,…“ 

 

f) Ergänzung des § 19 HGO um Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes 

Gem. § 19 Abs. 2 HGO können Gemeinden Satzungen über einen Anschluss- und 
Benutzungszwang aufstellen. Gerade für die Nutzung von Fernwärme stellt dies ein 
wichtiges Instrument dar.  

§ 19 Abs. 2 HGO nennt in der aktuellen Fassung ausdrücklich die Möglichkeit, eine 
Satzung über einen Anschluss- und Benutzungszwang für Fernheizungen zu 
erlassen - allerdings nur bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses. Für Letzteres 
sind Gründe des Klimaschutzes oder „Gründe des Allgemeinwohls zur rationellen 
Verwendung von Energie“ vor den Verwaltungsgerichten bislang nicht anerkannt 
worden (Vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.11.2005, AZ 8 C 14/04). 
Vielmehr musste die Lösung spezifischer lokaler Probleme im Vordergrund stehen.  

Das Land Baden-Württemberg hat seine Gemeindeordnung daher entsprechend 
angepasst und lässt nun auch ausdrücklich Gründe des Klima- und 
Ressourcenschutzes für den Erlass von kommunalen Satzungen ausreichen. Auch 
die Gemeindeordnungen Sachsens und Schleswig-Holsteins lassen Satzungen aus 
Gründen des Umweltschutzes zu. Eine vergleichbare Formulierung findet sich in § 19 
Abs. 2 HGO dagegen nicht, ist aber aus den oben genannten Gründen erforderlich. 

Ob § 19 Abs. 2 HGO in Verbindung mit § 16 des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes (EEWärmeG) eine geeignete Rechtsgrundlage bildet, um einen 
allgemeinen Anschluss- und Benutzungszwang an ein Netz der öffentlichen Nah- 
oder Fernwärmeversorgung, das auch Bestandsgebäude erfasst und das neben 
erneuerbaren Energien im Sinne des EEWärmeG auch die Nutzung von Kraft-
Wärme-Kopplung aus fossilen Energieträgern zulässt, kann nach dem 
gegenwärtigem Diskussionsstand nicht zweifellos festgestellt werden. (Eine 
ausführliche, ergebnisoffene Darstellung findet sich im Kommentar zum EEWärmeG 
von Müller/Oschmann/Wustlich, § 16 Rdn. 52-57.) 

Auch das Gesetz zur Stärkung der klimagerechten Stadtentwicklung in den 
Gemeinden, mit welchem das Baugesetzbuch im Rahmen des neuen 
Energiekonzepts geändert worden ist, sieht nun vor, dass in Bebauungsplänen bei 
der Errichtung von Gebäuden der Anschluss an ein Fernwärmesystem oder die 
Nutzung anderer energieeffizienter Maßnahmen vorgeschrieben werden kann.  
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Die Frage, ob § 19 Abs. 2 HGO künftig auch einen Anschluss- und 
Benutzungszwang bei Gründen des Klima- und Ressourcenschutzes vorsehen sollte, 
bleibt aber auch nach einer Anpassung des Baugesetzbuchs für die Bereiche 
relevant, in denen kein Bebauungsplan aufgestellt wird. Das betrifft z. B. den 
unbeplanten Innenbereich von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen. 

Letztendlich bleibt eine Anpassung von § 19 Abs. 2 HGO damit auch in Zukunft 
weiterhin erforderlich. Die Tatsache, dass auch der Bundesgesetzgeber aus energie- 
und klimapolitischen Gründen in Bebauungsplänen künftig Festsetzungen zur 
Nutzung bestimmter Energieträger, insbesondere die Nutzung von Fernwärme, 
ermöglicht, sollte für den Landesgesetzgeber ebenfalls Motivation sein, es den 
Kommunen grundsätzlich zu ermöglichen, den Klima- und Ressourcenschutz beim 
Erlass von Satzungen zu ermöglichen. 

 

 

III. Artikel 4 – Änderung des KGG 

1) Satzungserleichterungen für Austritt und Auflösung (§ 21 KGG) 

Der VKU begrüßt die Regelung und die dadurch gewonnene 
Vereinfachungsmöglichkeit zur Auflösung des Zweckverbandes und 
Austrittsmöglichkeiten aus dem Zweckverband. Der Zweckverband als 
Haupterscheinungsform der interkommunalen Zusammenarbeit wird durch diese 
Satzungserleichterung noch an Relevanz und Akzeptanz zunehmen. Teilweise 
wurde die Schwierigkeit der Auflösung bzw. des Austrittes als Hürde für den Eintritt 
bzw. die Gründung wahrgenommen. Dennoch bleibt zu berücksichtigen, dass gerade 
Zweckverbände in der Trinkwasserver- oder Abwasserbeseitigung aufgrund der 
Anlagenintensität und der hohen Investitionsvolumina auch einer gewissen zeitlichen 
(langfristigen) Absicherung sowie eines relativ konstanten Mitgliederbestandes 
bedürfen. Insoweit ist es zu begrüßen, dass eine als Leitlinie dienende Vorgabe im 
Gesetz gemacht wird, von der dann in der Satzung abgewichen werden kann.  

Vor dem Hintergrund des zuletzt genannten Aspektes ist auch die in Satz 2 
eingefügte ordentliche Kündigungsmöglichkeit mit der wichtigen Ausnahmeregelung 
sinnvoll. Für die Pflichtaufgaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung darf eine 
einseitige ordentliche Kündigungsmöglichkeit mit einer kurzen Kündigungsfrist von 
nur einem Jahr nicht bestehen.  

Zwingend erweitert werden muss die in Satz 2 vorgesehene Ausnahmegenehmigung 
um den Infrastrukturbereich der Energieversorgung. Dieser Bereich ist nicht den 
gesetzlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, allerdings bestehen hier dieselben 
Überlegungen und Voraussetzungen wie bei den Infrastrukturbereichen Wasser und 
Abwasser: Auch diese bedürfen aufgrund ihrer Anlagenintensität und hohen 
Investitionsvolumina einer langfristigen Absicherung und eines konstanten 
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Mitgliederbestandes. Der VKU fordert daher die Änderung und Erweiterung des 
Satzes 2 um Satz 3 wie folgt:  

  
Im Falle einer mindestens zwanzigjährigen Mitgliedschaft in einem 

Zweckverband kann ein Verbandsmitglied ordentlich mit einjähriger 

Kündigungsfrist kündigen. Dies gilt nicht, wenn die Aufgaben 

überwiegend auf gesetzlichen Verpflichtungen beruhen oder der 

Energieversorgung zuzuordnen sind.  

 
 
2) Formwechsel (§ 23a KGG) 

Die Regelung des Absatzes 2 und der darin enthaltenen Voraussetzungen sind aus 
Sicht des VKU irreführend. Es genügt, für den Formenwechsel die Zustimmung aller 
Verbandsmitglieder zu fordern. Eine zusätzliche Mehrheit von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung ist unnötig, da die 
Verbandsversammlung gem. § 16 Abs. 2 Satz 1 KGG aus den Vertretern aller 
Verbandsmitglieder besteht.  

Der VKU fordert daher, Satz 1 wie folgt zu fassen: 

(2) Der Umwandlungsbeschluss bedarf der Zustimmung aller 

Verbandsmitglieder. 

 

IV. Artikel 5 - Änderung des Eigenbetriebsgesetzes 

1) Übertragung der Zuständigkeit für die Festsetzung der Tarife und der 
Lieferbedingungen der Strom- und Gasversorgung auf die Betriebsleitung       
(§ 5, 7, 8 EigBGes) 

Die Befugnis der Gemeindevertretung, über die Festsetzung der allgemeinen 
Lieferungsbedingungen und der allgemeinen Tarife zu entscheiden, ist - zumindest 
für den Bereich der Energieversorgung - nicht mehr praktikabel. Die Zeiten, in denen 
es geschlossene Versorgungsgebiete und damit Monopole in der Strom- und 
Gasversorgung gab, sind lange vorbei. Heute müssen sich auch die kommunalen 
Energieversorger in der Rechtsform des Eigenbetriebs im Wettbewerb mit anderen 
Energieversorgungsunternehmen behaupten. Dazu sind angemessene 
Rahmenbedingungen notwendig.  

Auch die Eigenbetriebe müssen daher in die Lage versetzt werden, auf 
preisrelevante Änderungen des Energiemarktes, aber auch auf die sich häufenden 
maßgeblichen Gerichtsentscheidungen zu Strom- und Gaslieferbedingungen in 
kurzer Frist reagieren zu können. Eine Befassung der Gemeindegremien, die bis zur 
Beschlussfassung regelmäßig mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate andauert, ist 
angesichts dieser Entwicklungen nicht mehr praktikabel, kann zu finanziellen 
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Einbußen des Eigenbetriebs führen und stellt im Ergebnis ein großes Hindernis für 
ein effizientes unternehmerisches Handeln des Eigenbetriebs dar. Genau wie bei 
den kommunalen Energieversorgungsunternehmen in Privatrechtsform muss es 
auch bei den Eigenbetrieben ein kompaktes Gremium geben, das die Verantwortung 
für kurzfristige und sachgerechte Entscheidungen übernehmen kann. 

Für wirtschaftliche Betätigungen, die im Wettbewerb erbracht werden - dies betrifft 
wohl nur die Energieversorgung - sollte die Zuständigkeit für die Festsetzung der 
allgemeinen Lieferungsbedingungen und der allgemeinen Tarife daher der 
Betriebsleitung übertragen werden. 

Die Zuweisung der Zuständigkeit für die Festsetzung der allgemeinen 
Lieferungsbedingungen und der allgemeinen Tarife - zumindest im Bereich der 
Energieversorgung - auf die Betriebsleitung, hat auch eine Änderung der Aufgaben 
der Betriebskommission in § 7 EigBGes zu Folge. Stellungnahmen für einen 
Beschluss der Gemeindevertretung zur Änderung von Strom- und Gastarifen gem. § 
7 Abs. 3 Nr. 2 EigBGes wären nicht mehr erforderlich. Solche Tarifänderungen 
würden, soweit sie entsprechende wirtschaftliche Auswirkungen hätten, sodann unter 
die Genehmigungspflicht gem. § 7 Abs. 3 Nr. 3 EigBGes fallen und wären 
letztendlich weiterhin vom Gemeindevorstand gem. § 8 Abs. 2 EigBGes 
kontrollierbar. 

 
2) Personalangelegenheiten (§ 9 EigBGes) 

§ 9 Abs. 2 sollte um den folgenden Satz ergänzt werden:  

Bei Eigenbetrieben, die in liberalisierten Märkten tätig sind, wird die 

Befugnis zur Einstellung, Anstellung, Beförderung und Entlassung der 

beim Eigenbetrieb Beschäftigten mit Ausnahme der Betriebsleiter und 

der Beamten auf die Betriebsleitung übertragen. 

 

In der heutigen durch Wettbewerb geprägten Versorgungswirtschaft im 
Energiesektor ist es unerlässlich, kurzfristig qualifiziertes Personal einstellen zu 
können. Nicht nur die Marktsituation, auch die rechtlichen Anforderungen der 
Bundesnetzagentur und der Kartellbehörden lassen langwierige Personalsuchen 
unter maßgeblicher Beteiligung der Gemeindegremien eigentlich nicht zu. Um ein 
hinreichend flexibles Personalmanagement gewährleisten zu können, sollte die 
Befugnis, Personal einstellen zu können, im Bereich der Energieversorgung stets auf 
die Betriebsleitung übertragen werden. 
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